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RS OGH 1992/5/14 12Os20/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1992

Norm

StGB §212 Abs1

StGB §212 Abs2 Z2

Rechtssatz

Ein Polizeibeamter, der unter Ausnützung seiner Stellung gegenüber einer seiner Aufsicht unterstehenden und seiner

amtlichen Obhut anvertrauten minderjährigen Person diese zur Unzucht mißbraucht, verwirklicht - den die

Minderjährigkeit des Tatopfers einschließenden Tätervorsatz vorausgesetzt - (echt) idealkonkurrierend das Vergehen

des Mißbrauchs eines Autoritätsverhältnisses nach § 212 Abs 1 und Abs 2 Z 2 StGB.
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